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Erläuterungen für die Aktionäre 

Ordentliche  Hauptversammlung  der  Klassik  Radio  AG  am  22. Juni 2021,  die  als  virtuelle 

Hauptversammlung abgehalten wird

Sehr geehrte Aktionärin,

sehr geehrter Aktionär,

die Hauptversammlung wird auf Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-

schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 

COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (Bundesgesetzblatt I Nr. 14 2020, S. 570), dessen Regelungen 

durch die Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- 

und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 20. Oktober 2020 

(Bundesgesetzblatt I Nr. 48 2020, S. 2248) bis zum 31. Dezember 2021 weiter Anwendung finden (nach-

folgend „COVID-19-Maßnahmengesetz“), als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten abgehalten. 

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten die virtuelle Hauptversammlung nicht 

vor Ort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft verfolgen können.

Erläuterungen   zu   den   Rechten   der   Aktionäre   nach   §§  122   Abs.  2,   126  Abs.  1,  127  AktG,   

§ 1  Abs. 2  Satz  1 Nr. 3, 4 i.V.m.  Satz  2  COVID-19-Maßnahmengesetz

a)  Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 

Betrag von 500.000,00 Euro erreichen (Letzteres entspricht 500.000 Aktien), können verlangen, 

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 
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Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 

des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Ent-

scheidung des Vorstands über den Antrag halten, wobei § 70 AktG bei der Berechnung 

der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des Zugangs des Verlangens ist nicht 

mitzurechnen. § 121 Abs. 7 AktG ist entsprechend anzuwenden.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Klassik Radio AG zu richten und muss der 

Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 22. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ) zugehen.  

Tagesordnungsergänzungsverlangen bitten wir ausschließlich an die 

Klassik Radio AG

Investor Relations

Imhofstraße 12

86159 Augsburg 

zu richten.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 

Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht.  Sie werden außerdem auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter https://www.klassikradioag.de/hv.html unter Investor Relations, dort 

unter Hauptversammlung bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 

wie folgt: 

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug) 

(1)¹ Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 

zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe 

des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. 
2Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an 
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eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. 
3Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 

des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 

Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.4§ 121 Absatz 7 ist entsprechend 

anzuwenden. 

(2)¹ In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, daß 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 2Jedem neuen 

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 3Das Verlangen 

im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten 

Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs 

ist nicht mitzurechnen.

§ 121 Allgemeines (Auszug)

(7)¹ Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist der 

Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. 2Eine Verlegung von einem Sonntag, einem 

Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden 

Werktag kommt nicht in Betracht. 3Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

sind nicht entsprechend anzuwenden. 4 Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften kann 

die Satzung eine andere Berechnung der Frist bestimmen. 

§ 70 Berechnung der Aktienbesitzzeit

1Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, daß der Aktionär während 

eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein 

Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder 

ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 

Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. 2 Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers 

wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von einem Treuhänder, als 

Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Be-

standsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes 

über Bausparkassen erworben hat. 
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b)  Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 3, 4 i.V.m. Satz 2, Satz 3 COVID-19-Maßnahmengesetz 

Die Rechte der Aktionäre, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung sowie zur 

Geschäftsordnung in der Hauptversammlung zu stellen, sind nach der gesetzlichen Konzeption 

des COVID-19-Maßnahmengesetzes ausgeschlossen. Gleichwohl wird den Aktionären die 

Möglichkeit eingeräumt, in entsprechender Anwendung der §§ 126 Abs. 1, 127 AktG Gegen-

anträge sowie Wahlvorschläge im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe 

der nachstehenden Ausführungen zu übermitteln.  

Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern und Abschlussprüfern übersenden. Gegenanträge müssen mit einer 

Begründung versehen sein. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die 

nachfolgend genannte Adresse zu richten. Dabei werden die bis zum Ablauf des 7. Juni 2021 

(24:00 Uhr MESZ) bei der nachfolgend genannten Adresse eingehende Gegenanträge und 

Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. 

Klassik Radio AG

Investor Relations

Imhofstraße 12

86159 Augsburg

Telefax: +49 (0) 821 / 50 70 505

E-Mail: ir@klassikradioag.de

Anderweitig eingehende Gegenanträge oder Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gewahrt sind, wird die Gesellschaft die Gegenanträge 

einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung unverzüglich auf ihrer Internet-

seite unter https://www.klassikradioag.de/hv.html zugänglich machen. Auf der genannten 

Internetseite werden auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung zugänglich gemacht. 
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Die Gesellschaft wird die so veröffentlichten Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

so behandeln, als ob sie in der Hauptversammlung mündlich gestellt worden wären, wenn 

der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß 

legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. Die entsprechenden gesetzlichen 

Vorschriften lauten wie folgt: 

§ 126 Anträge von Aktionären 

(1)¹ Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und 

einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten 

Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der 

Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag 

gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der 

Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse 

übersandt hat. 2Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 3Bei börsennotierten Gesell-

schaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. 
4§ 125 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2)¹ Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde,

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluß der 

Hauptversammlung führen würde,

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irre-

führende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu 

einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist,

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in 

den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Ge-

sellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung 

weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,
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6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der Hauptversammlung nicht teil-

nehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen 

von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.

2Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr 

als 5 000 Zeichen beträgt.

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlußfassung Gegenanträge, 

so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen.

§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug)

1Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 

Abschlußprüfern gilt § 126 sinngemäß. 2Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet 

zu werden. 3Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu 

machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 

Absatz 1 Satz 5 enthält. 

§ 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Maßnahmengesetz

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des Aktiengesetzes 

zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag 

stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert 

und zur Hauptversammlung angemeldet ist.
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c)  Fragerecht gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. Satz 2 COVID-19-Maßnahmengesetz

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, ausgenommen Stimmrechtsvertreter der Gesell-

schaft, haben ein Fragerecht im Wege elektronischer Kommunikation gemäß § 1 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Maßnahmengesetz. Das Fragerecht besteht nur für Aktionäre und 

ihre Bevollmächtigten, die sich gemäß den in dem separaten Dokument „Weitere Angaben 

und Hinweise“ unter der Überschrift „Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen 

Hauptversammlung im Internet und die Ausübung des Stimmrechts“ enthaltenen Vorgaben 

zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet haben. 

Fragen können ausschließlich elektronisch unter Hauptversammlung2021@klassikradio.de 

bis zum 20. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ, eingereicht werden. 

Mit der Frage bzw. den Fragen ist der Nachweis der Aktionärseigenschaft zu übermitteln, 

indem entweder der Name und die Adresse des Aktionärs oder die Aktionärsnummer an-

gegeben werden. 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. 

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Beantwortung von Fragen gegebenenfalls auch der 

Name des die Frage übermittelnden Aktionärs genannt wird. 

mailto:Hauptversammlung2021%40klassikradio.de?subject=
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d)  Widerspruchsmöglichkeit gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung gemäß 

§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Maßnahmengesetz

Aktionäre, die ihr Stimmrecht durch Briefwahl oder durch Bevollmächtigung der Stimmrechtsver-

treter ausgeübt haben, können – persönlich oder durch Bevollmächtigte – während der Dauer der 

virtuellen Hauptversammlung am 22. Juni 2021 unter Hauptversammlung2021@klassikradio.de 

abweichend von § 245 Nr. 1 AktG Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung 

einlegen, ohne dass sie physisch in der Hauptversammlung erscheinen. 

Mit Einlegen des Widerspruchs ist der Nachweis der Aktionärseigenschaft zu übermitteln, 

indem entweder der Name und die Adresse des Aktionärs oder die Aktionärsnummer an-

gegeben werden.

Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen zu vorstehenden Buchst. c) und d) lautet wie folgt:

§ 1  Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; Europäische Gesell-

schaften (SE); Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit

(1) Die Entscheidungen über die Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung im Wege 

elektronischer Kommunikation nach § 118 Absatz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes (elektronische 

Teilnahme), die Stimmabgabe im Wege elektronischer Kommunikation nach § 118 Absatz 2 

des Aktiengesetzes (Briefwahl), die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats im Wege der 

Bild- und Tonübertragung nach § 118 Absatz 3 Satz 2 des Aktiengesetzes und die Zulassung 

der Bild- und Tonübertragung nach § 118 Absatz 4 des Aktiengesetzes kann der Vorstand der 

Gesellschaft auch ohne Ermächtigung durch die Satzung oder eine Geschäftsordnung treffen.
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(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktio-

näre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, sofern

1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt,

2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation (Briefwahl 

oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung möglich ist,

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt 

wird,

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung von 

§ 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens 

in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss 

der Hauptversammlung eingeräumt wird.

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet; 

er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im Wege 

elektronischer Kommunikation einzureichen sind. Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, 

die nach § 126 oder § 127 des Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als in der 

Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende 

Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

Augsburg, im Mai 2021

Klassik Radio AG

Der Vorstand 



Klassik Radio AG
Mediatower
Imhofstraße 12
86159 Augsburg

Telefon:   +49 821 5070-0
E-Mail:      ir@klassikradioag.de
Web:      www.klassikradioag.de

https://www.klassikradioag.de/hv.html 

